
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/1/28 5Ob38/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1959

Norm

EheG §51

Rechtssatz

§ 51 EheG läßt die Gefahr der Vererbung der Geisteskrankheit eines Ehegatten auf den Nachwuchs nicht als

Scheidungsgrund gelten.

Entscheidungstexte

5 Ob 38/59

Entscheidungstext OGH 28.01.1959 5 Ob 38/59

Veröff: EvBl 1959/159 S 269
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